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Die Genehmigung beruht auf § 16 und § 6 BImSchG 1 i.V.m. §§ 1 und 2 der Vierten 
Verordnung zur Durchführung des BImSchG (4. BImSchV) und Nr. 1.2.3.1 V des Anhangs 1 
zur 4. BImSchV. 2 

 Genehmigungsumfang: 

• Ableitung der Abgase der Gasturbine durch den Bypass-Schornstein, wenn der 
Wärmedarf im Abhitzekessel nicht ausreichend ist, um die Abwärme abzuführen und die 
Gasturbine schon in der niedrigsten Laststufe betrieben wird. 

• Genehmigung der nach §15 BImSchG am 06.02.2015 angezeigten Änderung  
„Anpassung der Kraftzentrale“, Aktenzeichen 24/2015: 
- Austausch der Gasturbine und der Brenner am Stand-by- und am Abhitzekessel, 
- Austausch der Wasseraufbereitungsanlage gegen eine Umkehrosmoseanlage, 
- technische Anpassung der Kesselabwasser-Neutralisierung und Erweiterung der 
  Kesselabwasserkonditionierung.  

• Genehmigung der nach §15 BImSchG am 07.07.2017 angezeigten Änderung  
„Ersatz verschlissener Ausrüstung im Bereich des Heizkraftwerks“, Aktenzeichen 
136/2017. 

  

2 Antragsunterlagen 

Der Genehmigung liegen die im Anhang 1 aufgeführten Antragsunterlagen in der Fassung 
vom 17.02.2021 zugrunde.  
Sie sind Bestandteil dieser Genehmigung. 
 

3 Erlöschen der Genehmigung  

Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von 12 Monaten nach Unanfechtbarkeit 
dieses Bescheids mit dem geänderten Betrieb der Anlage begonnen wurde. Diese Frist 
kann aus wichtigem Grund auf Antrag verlängert werden. Der Antrag ist rechtzeitig vor 
Ablauf der Frist bei der Genehmigungsbehörde zu stellen. (§ 18 BImSchG). 

II  
Inhalts- und Nebenbestimmungen 

1 Allgemeines 

1.1 Die Anlage einschließlich aller zugehörigen Nebeneinrichtungen ist nach den mit 
Genehmigungsvermerk versehenen Antragsunterlagen zu betreiben, soweit nachstehend 
keine Abweichungen vorgeschrieben sind. 

1.2 Dieser Genehmigungsbescheid mit Anlagen ist am Betriebsort aufzubewahren und auf 
Nachfrage der jeweiligen Vertreterin bzw. dem jeweiligen Vertreter der zuständigen 
Behörde zur Einsicht vorzulegen. 

                                                
1  Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873). 
2  Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 
1440), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 69). 
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1.3 Die Aufnahme des geänderten Betriebs der Anlage ist dem Amt Immissionsschutz und 
Abfallwirtschaft unmittelbar nach Beginn schriftlich mitzuteilen. 
 

2 Immissionsschutz    

2.1 Die durch den bestehenden bestandskräftigen Genehmigungsbescheids vom 24.06.1993 
mit dem Aktenzeichen 282/92, ergänzt mit nachträglicher Anordnung vom 22.08.2007 mit 
dem Aktenzeichen 136/07, nebst Unterlagen getroffenen Festlegungen und Anforderungen 
gelten fort, soweit in diesem Bescheid keine Abweichungen festgeschrieben sind 

III 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Die Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 des UVPG aufgeführten Kriterien hat 
ergeben, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen haben kann und 
die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. 

IV 
Begründung 

1 Antragsgegenstand 

Die Firma Cargill GmbH hat mit Antrag vom 23.02.2021, die Genehmigung für die 
wesentliche Änderung der Anlage zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, 
Prozesswärme oder erhitztem Abgas in einer Verbrennungseinrichtung, durch den Einsatz 
von Erdgas, genehmigt mit Bescheid vom 24.06.1993 mit dem Aktenzeichen 282/92, durch 
das Vorhaben „Änderung des Betriebs des Bypass-Schornsteins der Gasturbine“ auf dem 
Grundstück Seehafenstraße 2 in 21079 Hamburg, Gemarkung Harburg, Flurstücke 5189, 
5474 und 157 beantragt. 

2 Genehmigungsbestand  

Die von der Änderung betroffenen vorhandenen immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungen der Anlage zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, 
Prozesswärme oder erhitztem Abgas in einer Verbrennungseinrichtung, durch den Einsatz 
von Erdgas sind in Abschnitt 1.1 des Genehmigungsantrags unter Nr. 3 aufgelistet. 

3 Feststellungen zum Verfahren 

3.1 Genehmigungsbedürftigkeit 

Das beantragte Vorhaben verändert Beschaffenheit und Betrieb der Anlage zur Erzeugung 
von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas in einer 
Verbrennungseinrichtung, durch den Einsatz von Erdgas. Da hierdurch nachteilige 
Auswirkungen hervorgerufen werden können und diese für die Prüfung nach § 6 Abs. 1 Nr. 
1 BImSchG erheblich sein können, ist die Änderung wesentlich und bedarf der 
Genehmigung nach § 16 BImSchG i.V.m. den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV und der 
Nr. 1.2.3.1 V des Anhang 1 der 4. BImSchV.  
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3.2 Verfahrensentscheidung 

Das beantragte Vorhaben betrifft die Nr. 1.2.3.1 V des Anhang 1 der 4. BImSchV. 
Genehmigungsverfahren für Anlagen mit der Kennzeichnung V sind nach § 2 der 
4. BImSchV im vereinfachten Verfahren nach § 19 BImSchG durchzuführen.  
Ein Antrag gemäß § 19 Abs. 3 BImSchG, das Genehmigungsverfahren mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, wurde nicht gestellt.  

3.3 Umweltverträglichkeitsprüfung 

Bei dem geplanten Änderungsvorhaben war zu prüfen, ob es sich hierbei um ein Vorhaben 
im Sinne von § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
handelt, für welches gemäß § 5 UVPG die Verpflichtung zur Durchführung einer 
allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls besteht.  
Die Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 des UVPG aufgeführten Kriterien hat 
ergeben, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen haben kann und 
die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. Das Ergebnis 
wurde im Amtlichen Anzeiger veröffentlicht. 

4 Durchführung des Verfahrens 

4.1 Beteiligung anderer Behörden und Dienststellen 

Eine Beteiligung anderer Dienststellen war nicht erforderlich, da nur der geänderte Betrieb 
des Bypass-Schornsteins immissionsschutzrechtlich zu betrachten war.  

5 Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen und Entscheidung 

Die Prüfung des beantragten Vorhabens durch die Genehmigungsbehörde hat ergeben, 
dass bei Einhaltung der im Abschnitt II festgelegten Nebenbestimmungen die 
Voraussetzungen nach § 6 i. V. m. §§ 5 und 7 BImSchG für die Erteilung der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung vorliegen.  

6 Begründung der Nebenbestimmungen 

Die vorstehenden Bedingungen und Auflagen sind begründet durch den Schutz und die 
Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche 
Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft sowie 
durch den notwendigen Schutz der im Betrieb Beschäftigten.  
Sie sind verhältnismäßig und entsprechen dem Stand der Technik. 

V 
Hinweise 

1 Verfahren nach § 16 BImSchG, Änderung: 
Die durch bestehende bestandskräftige Bescheide nebst Unterlagen getroffenen 
Festlegungen und Anforderungen gelten fort, soweit in diesem Bescheid keine 
Abweichungen festgeschrieben sind. 

2 Diese Genehmigung nach § 16 BImSchG schließt aufgrund von § 13 BImSchG andere, die 
Anlage betreffende behördliche Entscheidungen ein, mit Ausnahme von Planfeststellungen, 
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